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Rottalbote

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst an Wochenenden und 
Feiertagen (jeweils von 8.00 bis 22.00 Uhr) wird von der 
Notfallpraxis Schwäbisch Hall am Diakonie-Klinikum Schwä-
bisch Hall GmbH, Diakoniestraße 10, 74523 Schwäbisch Hall 
und von der Notfallpraxis Crailsheim, Am Klinikum Crails-
heim, Gartenstraße 21, 74564 Crailsheim durchgeführt. 
Die zentrale Rufnummer unter der in der Nacht und an den 

Wochenenden und Feiertagen der diensthabende Arzt zu erreichen 
ist, lautet 116 117.

Ärztlicher Notdienst für Kinder und Jugendliche
Zentrale Notfallpraxis am Diakoniekrankenhaus Schwäbisch Hall, 
Diakoniestraße 10, 74523 Schwäbisch Hall
Öffnungszeiten: jeweils an den Wochenenden und Feiertagen von 
9.00 bis 15.00 Uhr. Eltern können ohne Voranmeldung mit ihren 
Kindern in die Notfallpraxis kommen
Zentrale Rufnummer 116 117.

HNO-ärztlicher Notfalldienst 
HNO-Notfallpraxis an der HNO-Klinik im Klinikum am Gesundbrun-
nen, Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn, Tel. 116 117.
Öffnungszeiten der Notfallpraxis: Samstag, Sonntag und Feiertag von 
10.00 bis 20.00 Uhr. Patienten können ohne Voranmeldung in die 
Notfallpraxis kommen.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der augenärztliche Notdienst ist täglich unter der Nummer 116 117 
abzufragen.

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Tel.-Nr. 
0711/7877799 abzufragen.

Apotheke
Unter der (aus dem deutschen Festnetz kostenfreien) Ruf-
nummer 0800/0022833 können Sie erfragen, welche Apo-
theke Notdienstbereitschaft hat.

Wochenenddienst der Kirchl. Sozialstation Gaildorf
Die Sozialstation Gaildorf, Team Rottal, Erlenhofer Straße 2, 74427 
Fichtenberg, ist erreichbar unter Tel. 07971/4216.

Pflegestützpunkt Landkreis Schwäbisch Hall
Neutrale und kostenfreie Beratung und Information zu Fragen bei 
Pflege und Hilfen im Alltag: Mo. bis Do., Tel. 0791/755-7888, E-Mail: 
pflegestuetzpunkt@lrasha.de, Homepage www.psp-sha.de

Sommerleseaktion 
für die Klassen 1 bis 4 
vom 29.07. bis 09.09.2021
in der Ortsbücherei Oberrot

! Achtung !
Geänderte Öffnungszeiten für die Aktion

Montag:
14.00 bis 15.00 Uhr

für die Klassen 1 bis 4 vom 29.07. bis 09.09.2021 
in der Ortsbücherei Oberrot

! ACHTUNG ! Geänderte Öffnungszeiten für die Aktion
Montag:    14.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag:   17.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 07. und 14.08.2021: 10.00 bis 11.00 Uhr

Unter den aktuellen Bedingungen ist es dieses Jahr erforderlich, dass sich die Kinder 
verbindlich bis zum 15. Juli 2021 für die Aktion anmelden. 
Dies ist vormittags telefonisch unter 07977/92222-0 oder
per E-Mail: verwaltung@ghs-oberrot.de möglich. 
Bei ausreichend Anmeldungen wird die Aktion auch dieses Jahr wieder stattfinden. Aller-
dings wird es auch dieses Jahr keine Auftakt- bzw. Abschlussveranstaltung geben.
Das Bücherei-Team freut sich auf eure Anmeldungen.
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Dran denken .../
Terminvorschau
Tag Art der Veranstaltung / Ort Uhrzeit
Do., 8.7. Leerung Papiertonne ab 6.00 Uhr
Do., 8.7. Kommunales Schnelltestzentrum 
 mit Anmeldung 18.00 bis 19.00 Uhr
Sa., 10.7. bis  Ausstellung Filzschule Oberrot abgesagt
So., 11.7.
Do., 15.7. Kommunales Schnelltestzentrum 
 mit Anmeldung 18.00 bis 19.00 Uhr
Fr., 16.7. Rest- u. Biomüllabfuhr 
 und Grünabfälle ab 6.00 Uhr
Sa., 17.7. Rot in Love abgesagt
Di., 20.7. Sitzung des Gemeinderats / Kulturhalle
Do., 22.7. Entlassfeier Klasse 9 
 GWRS Fichtenberg abgesagt
Sa., 24.7. Ausflug Kirchenchor Hausen abgesagt
Do., 29.7. bis  Kindersommerlager im Rahmen 
Sa., 31.7. Ferienprogramm abgesagt
Fr., 30.7. Rest- u. Biomüllabfuhr 
 und Grünabfälle ab 6.00 Uhr
Fr., 30.7. bis Töpfermarkt / Ebersberg
So., 1.8.

Beratungen  
der gesetzlichen Rentenversicherung
Um angesichts der aktuellen Pandemiesituation unnötige Gefähr-
dungen zu vermeiden, sind Präsenzberatungen durch die Deut-
sche Rentenversicherung Baden-Württemberg bis auf Weiteres 
nicht möglich. Als Alternative wird das übliche Beratungsspektrum 
telefonisch und per Videoberatung angeboten. 
Termine für telefonische Beratungen über Renten, medizinische 
und berufliche Reha, Kranken- und Pflegeversicherung der Rent-
ner und Versicherungs- und Beitragsfragen können unter Tel. 
0791/97130-0 vereinbart werden. Termine für die Videoberatung 

können im Internet gebucht werden: www.drv-bw.de/videobera-
tung
Ausweis-App oder Open-eCard-Besitzer: eservice-drv.de
Fragen und Terminvereinbarungen zur ergänzenden Altersvorsor-
ge unter Tel. 0791/97130-181.

Mülltermine

Der Gelber Sack
Mi., 4.8.2021

Leerung Rest- 
und Biomüll
und Grünabfälle
Fr., 16.7.2021

Papiertonne
Do., 8.7.2021
und Do., 5.8.2021

Öffnungszeiten Wertstoffhof und Häckselplatz:
mittwochs von 17.00 bis 19.00 Uhr
samstags von 9.00 bis 12.00 Uhr

Sperrungen aufgrund von Bauarbeiten
Zum Aufbau eines Fertighauses ist vom 26. bis 28. Juli 2021 eine 
Vollsperrung der Klingwiesenstraße (auf Höhe Haus Nr. 40) er-
forderlich.
Die Aufstellung eines Krans in der Schlosswaldstraße erfordert 
eine halbseitige Sperrung im Bereich von Haus Nr. 9 voraussicht-
lich bis 30. September 2021.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung.

Sprechstunden der Gemeindeverwaltung  seit 28. Juni 2021
Seit 28. Juni haben wir das Rathaus wieder zu den 
üblichen Sprechzeiten geöffnet:
Montag, Dienstag, Mittwoch  von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag  von 8.30 bis 12.00 Uhr 
und  von 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag  von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr

Das heißt, Besucher des Rathauses können ihre Ange-
legenheiten wieder ohne vorherige Terminvereinbarung 
erledigen. Für alle Besucher des Rathauses besteht 
weiterhin die Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen.

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir auch 
weiterhin Termine zu vereinbaren:
Bürgeramt:  Tel. 07977/74-22 und 74-23
Standesamt:  Tel. 07977/74-25
Friedhofsamt:  Tel. 07977/74-21
Gemeindekasse:  Tel. 07977/74-31 und 74-36
Rathaus Zentrale:  Tel. 07977/74-0 

Für zeitintensive Angelegenheiten wie z. B. Rentenantrag, 
Anmeldung Eheschließung etc. ist eine Terminabsprache 
weiterhin erforderlich. Vereinbarte Termine werden vor-
rangig behandelt. Bitte haben Sie Verständnis für diese 
Maßnahme.

Für Ihre Mitwirkung herzlichen Dank.

Aktuelles ☞ in Kürze

Zeugen gesucht:  
Diebstahl von Straßenabsperrungen
In der Nacht von Freitag, 2. auf Samstag, 3. Juli wurden von 
der Stiersbachstraße (nach der Kreuzung Lindenstraße/ 
Horschelweg in Richtung Stiershof) ein Schrankenzaun mit 
fünf roten Blinklampen und eine Absperrbake entwendet. Der 
Sachschaden beläuft sich auf ca. 350,- €. Die Gemeinde hat 
beim Polizeiposten Mainhardt Anzeige gegen Unbekannt er-
stattet. Wer Beobachtungen zu diesem Diebstahl gemacht 
hat, wird gebeten sich beim Polizeiposten Mainhardt, Tel. 
07903/940014 oder bei der Gemeindeverwaltung, Tel. 07977/ 
74-22 zu melden.
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Allgemeiner Hinweis 
wegen Halte- und Parkregelungen
Sehr geehrte Anwohner/Anlieger/Kraftfahrer
Immer wieder erreichen uns Beschwerden, die die Verkehrssitua-
tion insbesondere in verschiedenen Siedlungsbereichen (Stein-
äcker, Kreuzäcker u. a.), aber auch das Parken auf dem Gehweg 
betreffen. Durch im bzw. nahe an den Kreuzungsbereichen abge-
stellte Fahrzeuge oder Anhänger wird das Einfahren in die Kreu-
zungsbereiche oftmals sehr unübersichtlich. Auch für querende 
Kinder und Fußgänger, insbesondere in Bereichen vorhandener 
Bushaltestellen, wird das Überqueren der Straße erschwert.

Wir weisen daher darauf hin, dass gemäß § 12 StVO das Halten 
unter anderem im Bereich von scharfen Kurven sowie an engen 
und unübersichtlichen Straßenstellen unzulässig ist. Um eine 
enge Straßenstelle handelt es sich, wenn die Restbreite der ver-
bleibenden Fahrbahn weniger als 3 Meter beträgt (VG München 
NVZ 91,88).

Wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der 
parkt.

Das Parken ist unter anderem unzulässig
• vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je 5 m 

von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten, 
• vor Grundstücksein- und -ausfahrten, 

• auf schmalen Fahrbahnen auch gegenüber von Grundstücks-
ein- und -ausfahrten sowie

• über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen
• Mit Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 

7,5 t sowie mit Kraftfahrzeuganhängern über 2 t zulässiger Ge-
samtmasse ist innerhalb geschlossener Ortschaften in reinen 
und allgemeinen Wohngebieten das regelmäßige Parken in der 
Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 
unzulässig.

• Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger 
als zwei Wochen geparkt werden. 

Das Parken auf dem Gehweg ist nur dann erlaubt, 
wenn dies durch das Verkehrszeichen 315 (siehe Ab-
bildung links) angeordnet ist. 

Wir bitten daher insbesondere auch im Interesse der 
jüngeren und älteren Verkehrsteilnehmer das Parken 
auf dem Gehweg zu unterlassen und beim Abstellen 

von Fahrzeugen oder Anhängern die vorgenannten Regelungen 
zu beachten.

Bitte achten Sie beim Parken im Interesse aller und zur Sicher-
stellung der Notfallversorgung auch immer darauf, dass eine aus-
reichende Restdurchfahrbreite für Rettungsfahrzeuge gegeben ist. 
Dies rettet Leben!

Für Ihr Verständnis herzlichen Dank.

Ihr Bürgermeisteramt Oberrot

Die Gemeinde Oberrot bietet donners-
tags von 18.00 bis 19.00 Uhr in der 
Kultur- und Festhalle allen Bürger*in-
nen kostenlos Corona-Schnelltests an. 
Die Tests werden von geschultem Per-
sonal des DRK-Ortsvereins Fichten-
berg durchgeführt.

Testwillige müssen sich online unter 
www.oberrot.de - Kommunales 
Schnelltestzentrum - anmelden. Nur 
wenn Ihnen keine Online-Anmeldung 
möglich ist, können Sie sich telefo-
nisch bei der Gemeindeverwaltung 
Oberrot (Tel. 07977/74-22) innerhalb 
der Sprechzeiten des Rathauses an-
melden. Dazu halten Sie bitte Ihren 
Namen, Vorname, Anschrift und Tele-
fonnummer bereit. Eine Anmeldung ist 
bis spätestens 12.00 Uhr am jeweili-
gen Testtag möglich.

Ab sofort werden sonntags keine 
Testungen mehr durchgeführt. Auf-
grund der niedrigen Inzidenz und 
der steigenden Zahl von geimpften 
Personen hat das Interesse am 
Testangebot stark abgenommen. 

Deshalb werden die Testungen am 
Sonntag eingestellt und donners-
tags auf eine Stunde reduziert.
Falls in Oberrot keine Termine zur Ver-
fügung stehen, können Sie sich auch 
bei den weiteren Schnelltestzentren 
anmelden. Eine Liste fi nden Sie unter 
www.lrasha.de.

Die getesteten Personen erhalten 
nach ca. 15 Minuten eine Bescheini-
gung über das Vorliegen des Ergeb-
nisses. 

Wichtig ist, dass Sie nur für den Zeit-
raum des Testes und der Aushändi-
gung der Bescheinigung anwesend 
sind und danach unverzüglich das 
Gelände verlassen. Achten Sie bitte 
auf die Hygiene- und Abstandsregeln.

Eintritt zum Schnelltestzentrum erfolgt 
nur, wenn eine medizinische Maske 
getragen wird. 

Bitte bringen Sie Ihren Personalaus-
weis mit. Das Land schreibt zwingend 
eine Kontaktnachverfolgung vor, das 
heißt, die Personen müssen sich bei 

Ankunft registrieren. Wer die Angabe 
der Kontaktdaten verweigert oder of-
fensichtlich falsche Angaben macht, 
kann nicht getestet werden. Ferner ist 
die Gemeinde auch verpfl ichtet, die 
positiven Antigen-Tests umgehend 
dem Gesundheitsamt zu melden. 
Personen, die einen positiven Antigen-
Test erhalten, müssen sich umgehend 
in häusliche Quarantäne begeben. Da-
nach muss der positive Schnelltest 
durch einen PCR-Test im Testzentrum 
Michelfeld oder in einer Corona-
Schwerpunktpraxis überprüft werden. 

Eine Übersicht über die Praxen fi nden 
Sie hier:
https://www.kvbawue.de/buerger/not-
fallpraxen/corona-anlaufstellen/coro-
na-karte/

Eine Überweisung des Hausarztes ist 
bei positivem Schnelltest nicht erfor-
derlich.
Die Gemeinde Oberrot bedankt sich 
herzlich bei den ehrenamtlichen Hel-
fer*innen des DRK-Ortsvereins Fich-
tenberg für die Unterstützung.

Kommunales Schnelltestzentrum in der Gemeinde Oberrot
Donnerstags mit Voranmeldung und sonntags ohne Anmeldung

Abfallbewusstsein zeigt sich 
bereits beim Einkaufen!!!



4 – 27/2021 Rottalbote

Nutzung von Eugen-und-Hermann-Klenk-Sport-
halle und Dorfgemeinschaftshaus Hausen

Liebe Nutzerinnen und Nutzer der Sporthalle 
und des Dorfgemeinschaftshauses, 
das Landratsamt Schwäbisch Hall stellt am 28.06.2021 die 7-Ta-
ges-Inzidenz am fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert 
von 10 fest. 
Ein Übungs-/Trainingsbetrieb in der Sporthalle und im Dorfge-
meinschaftshaus kann ab 29.06.2021 ohne besondere Regelun-
gen stattfinden. 
Wir bitten Sie weiterhin die Abstands- und Hygieneregelungen 
außerhalb des Übungs-/Trainingsbetriebs einzuhalten und sich 
regelmäßig zu testen. 
Weiter empfehlen wir Ihnen die Nutzung der Corona-App zur Kon-
taktnachverfolgung. 
Nur so können wir sicherstellen, dass wir unsere wiedergewon-
nene Freiheit nicht aufs Spiel setzen. 
Bei Anstieg der 7-Tages-Inzidenz in unserem Landkreis sind Än-
derungen bei der Nutzung zu berücksichtigen. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Übungs-/Trainingsbetrieb 
und stehe für Fragen gerne zur Verfügung. 
Aktuelle Informationen/Verordnungen finden Sie auch auf unserer 
Homepage www.oberrot.de. 
Kontakt: Tel. 07977/74-32 oder larissa.windmueller@oberrot.de

Broschüre in Leichter Sprache  
erklärt die Bundestagswahl 2021

Barrierefreie Wahlhilfe in schriftlicher Form 
Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat 
für die Bundestagswahl am 26. September 2021 eine Wahlhilfe 
„Einfach wählen gehen!“ in „Leichter Sprache“ sowie einen „Leit-
faden für Assistenzkräfte“ herausgegeben. In der Wahlhilfe wird 
alles Wichtige zur Bundestagswahl beschrieben. Die Demokratie, 
der Bundestag, Politische Parteien und auch der Ablauf in einem 
Wahllokal oder bei der Briefwahl werden erklärt. 
Seit 2019 gilt in Deutschland ein inklusives Wahlrecht für alle. 
Durch Informationen in „Leichter Sprache“ soll Menschen mit 
Beeinträchtigungen eine selbstbestimmte Teilhabe am politischen 
Leben ermöglicht werden. „Es ist sehr wichtig, dass jeder, der ein 
Wahlrecht hat, es auch verstehen und ausüben kann“, so Landrat 
Gerhard Bauer. 
„Diese Broschüre in 'Leichter Sprache' ist ein wichtiger Beitrag 
zur Barrierefreiheit. Barrierefreiheit betrifft nicht nur bauliche Ver-
besserungen, sondern auch eine leicht verständliche Sprache“, 
führt die Kommunale Behindertenbeauftragte Cordula Eymann 
aus. 
Der „Leitfaden für Assistenzkräfte“ ergänzt die Broschüre. Assis-
tenzkräfte unterstützen Menschen mit Behinderungen auch bei 
den Wahlen. Die Handreichung formuliert dazu ethische und 

Derzeit gültiger Belegungsplan Eugen-und-Hermann-Klenk-Sporthalle

Stand: Sporthallen-Belegungsplan
 "1/3 "2/3 "1/3 "2/3 "1/3 "2/3    "1/3 "2/3   "1/3 "2/3   

Zeit Schule bis 13:15 Uhr ab 16:15 Uhr ab 15:00 Uhr
14.00

14.30

15.00

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00 ***)

19.30

20.00
frei

20.30

21.00

21.30

22.00

Pfingstferien Di 25.05. - So 05.06.2021 Sporthalle geschlossen
Sommerferien Do 29.07. - So 12.09.2021 Schließung vom Do 29.07. - So 22.08.2021
Herbstferien Sa 30.10. - So 07.11.2021 Die Halle ist in den Herbstferien geöffnet.

*) Belegung Kindergarten Pusteblume/Regenbogen von 8.05 - 11.30 Uhr

**) in Absprache mit Feuerwehr: Belegung durch Step-Aerobic von 18.30 - 20.00 Uhr

***) in Absprache mit Feuerwehr: Belegung durch LandFrauen von 19.00 - 20.00 Uhr 

****) Frauenturnen mit Frau Stöbe dienstags von 17.30 - 18.30 Uhr, bis Vorschulturnen mit Frau Erfle wieder stattfindet. 

Bitte beachten: An Feiertagen ist die Sporthalle geschlossen.

Nächste Belegungsbesprechung am Di. 12.10.2021, 19.00 Uhr
Für Rückfragen wenden Sie sich an Frau Windmüller, Tel. 07977 74-32.

Nassreinigung
Schule

(bis 16.05 Uhr)

29.06.2021

ab 14:00 Uhr
MittwochMontag

ab 16:15 Uhr
Dienstag

frei

gültig vom 28.06.2021 bis 31.10.2021

Tischtennisabteilung        
Samstag - ab 13.00 Uhr (2/3 Halle)

Freitag Samstag / Sonntag

frei

samstags:

09.00 - 14.00 Uhr FCO/Karate 
Herr Dusan Spirov (1/3-Halle)

17.00 - 18.00 Uhr TCO
Herr Albrecht Klenk (1/3-Halle)

(Nutzung in Absprache mit TT)

frei

Donnerstag

16.00 - 17.00 Uhr
FCO (Minis)

frei

19.00 - 20.30 Uhr
Feuerwehr

16.00 - 17.00 Uhr
Männer 65+

Frau Wörner / Frau Kamptmann

frei

19.00 - 20.00 
Uhr

  Jazz-
gymnastik        

Frau Mangold

19.00 - 22.00 Uhr
Tischtennis
Herr Böhm

18.00 - 19.00 Uhr
Aktive Senioren 

Frau Porsch

frei

16.00 - 18.00 Uhr
Buben- und 

Mädchenturnen
6-14 Jahre

Frau Erfle / Frau Seidel

Außerdem sonntags (10.30 - 13.00 Uhr):
Modellflugclub (Herr Maurer)

18.30 - 22.00 Uhr
Tischtennis
Herr Böhm

*)

                       frei

18.00 - 19.00 Uhr
Tischtennis

Frau Mangold

19.00 - 20.30 
Uhr

Volleyball 
Herr Uhlmann

20.30 - 22.00 
Uhr

Gymnastik-
gruppe

Frau Unger

Frei

16.00 - 17.00 Uhr 
Gesundheitssport 60 

Plus                      
Frau Wörner

17.00 - 19.00 Uhr
Geräteturnen
5-14 jährige

Frau Erfle / Frau Seidel

16.00 - 17.00 Uhr
Mutter-Kind-Turnen

1 1/2 - 4 Jahre
Frau Erfle

19.00 - 21.30 Uhr 

Jugend-
Volleyball
Herr Jans

****)
17.00 - 18.00 Uhr
Vorschulturnen

4-6 Jahre
Frau Erfle

19.00 - 20.00 Uhr
Step-Aerobic 

Frau Adolf

18.00 - 19-00 
Uhr

Tischtennis
Frau Müller

frei
20.30 - 

22.00 Uhr
SK Fichten-

berg
Hr. Puppe

19.00 - 20.00 
Uhr

Gymnastik 
Frau Mangold 19.30 - 20.30 

Uhr
LandFrauen 

Frau Dietrich

frei

****)
17.30 - 18.30 Uhr
20.00 - 21.00 Uhr

Frauenturnen 
Frau Stöbe

**)   
              18.00 - 19.00 Uhr
         Jugend-Feuerwehr
            (evtl. zweiwöchig)

frei

19.00 - 22.00 Uhr
Tischtennis 
Herr Böhm
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rechtliche Grundsätze und enthält Grundlageninformationen zur 
Wahl. 
Die Broschüre und der Leitfaden sind kostenlos und sind in den 
örtlichen Rathäusern erhältlich. 
Bei der Kommunalen Behindertenbeauftragten, Frau Cordula 
Eymann, Telefon 0791/755-7817, E-Mail: kreisbehindertenbeauf-
tragte@LRASHA.de, können ebenfalls entsprechende Exemplare 
bestellt werden.
Auch können größeren Mengen direkt bei der Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg www.lpb-bw.de/shop an-
gefordert werden. 
Info:
Leichte Sprache
Leichte Sprache bedeutet zum Beispiel: einfache Worte, kurze 
Sätze, Bilder erklären den Text, schwierige Wörter werden be-
sonders erläutert. Die Texte werden geprüft von den Menschen, 
für die der Text geschrieben ist. 

Der Pflegestützpunkt des Landkreises informiert

Wer bekommt Leistungen  
aus der Pflegeversicherung?
Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Erkrankung ihren Alltag nicht selbstständig bewältigen 
können, haben Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversiche-
rung. Wer pflegebedürftig wird, muss zunächst einen Antrag bei 
seiner Pflegekasse stellen. Diese beauftragt den medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung (MDK). In der Regel bei einem 
Hausbesuch beurteilt der Gutachter oder die Gutachterin, bei 
welchen Tätigkeiten und in welchem Umfang der Pflegebedürftige 
Hilfe benötigt. Das Ergebnis der Begutachtung wird den Versicher-
ten schriftlich von der Pflegekasse mitgeteilt. Insgesamt gibt es 
fünf Pflegegrade, je nachdem wie stark die Beeinträchtigung der 
Selbstständigkeit oder Fähigkeiten ist. Wie hoch die Leistungen 
der Pflegeversicherung sind, ergibt sich aus dem Pflegegrad. Im 
Vorfeld einer Antragstellung kann eine ausführliche Beratung sinn-
voll und hilfreich sein. Die Beraterinnen des Pflegestützpunkts 
stehen hierfür bereit und unterstützen auch beim Ausfüllen der 
Antragsformulare.
Wenn Sie Fragen zur Beantragung eines Pflegegrades oder den 
Leistungen der Pflegeversicherung haben, können Sie sich jeder-
zeit an den Pflegestützpunkt im Landkreis Schwäbisch Hall wen-
den. Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch erreichbar unter den 
Telefonnummern 0791/755-7888 und 07951/492-5555 oder per 
E-Mail an info@psp-sha.de.

Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus

Ehrenamtlicher Wanderwegewart (m/w/d)  
gesucht
Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es eine Vielzahl an attraktiven 
Wanderrouten. Damit die Wanderwege für Gäste und Einheimi-
sche begehbar und attraktiv bleiben, müssen diese regelmäßig 
kontrolliert und gepflegt werden. Für den Bühlertalwanderweg 
zwischen Vellberg und Oberscheffach sucht der Hohenlohe + 
Schwäbisch Hall Tourismus e. V einen neuen Wegewart.
Zu den Aufgaben eines Wegewarts gehören die Kontrolle der 
Wege sowie Ausbesserungsmaßnahmen bei den Markierungen 
Ist die Beschilderung gut zu erkennen, fehlt eine Markierung, 
muss ein Weg gemäht werden? Diesen und anderen Fragen ge-
hen die engagierten Wegewarte mindestens drei Mal jährlich 
nach. Derzeit sind rund zwanzig ehrenamtliche Personen im Ein-
satz. Die Tätigkeit wird mit einer Aufwandsentschädigung belohnt.
Wer gerne wandert, in seiner Freizeit den Landkreis erkunden 
möchte und Interesse daran hat, Wanderwege zu betreuen, kann 
sich beim Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V unter 
Telefon 0791/7557444 informieren oder sich per E-Mail an info@
hs-tourismus.de wenden.

Gewerbe vor Ort

WFG Schwäbisch Hall: 

Beratungen für mittelständische Unternehmen
Die Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen wird auch in 
diesem Jahr fortgesetzt. Durch verschiedenste Beratungsange-
bote zum Thema Handwerk, Dienstleistung, Industrie und Handel 
bietet das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-
Württemberg die Möglichkeit, wirtschaftliche und technische He-
rausforderungen anzugehen und so bei der Zukunftssicherung 
mittelständischer Unternehmen zu unterstützen.
Gerade nach der Corona-Pandemie wird das Ziel gesetzt, ins-
besondere kleineren und mittleren Unternehmen zur Seite zu 
stehen und mithilfe eines externen Experten deren Wettbewerbs-
fähigkeit zu stärken.
Die Beratungsangebote stehen bis zum 30. September 2021 zur 
Verfügung und richten sich an Unternehmen mit bis zu 250 Be-
schäftigten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
www.wm.baden-wuerttemberg.de.

Oberrot ist voller Energie

WFG Schwäbisch Hall

Einkommensteuerpflicht für Photovoltaik- 
Anlagen bis zehn Kilowatt abgeschafft
Das Bundesfinanzministerium vereinfachte Anfang Juni die 
Beurteilung der „Gewinnerzielungsabsicht“ kleiner Photo-
voltaikanlagen. Seither gilt, dass sich Betreiber kleiner Solar-
anlagen von der Ermittlung und Abführung der Einkommen-
steuer befreien lassen können.

Steuererleichterung für privat betriebene Solaranlagen
Die Regelung gilt für Photovoltaikanlagen mit einer installierten 
Leistung von bis zu 10 kWp, die auf zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten oder unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifamilien-
hausgrundstücken einschließlich Außenanlagen (z. B. Garagen) 
installiert sind und nach dem 31. Dezember 2003 in Betrieb ge-
nommen wurden.

Einmaliger Antrag auf Steuerbefreiung reicht
Besitzer von kleinen Anlagen können nun eine Steuerbefreiung 
einfach formlos z. B. schriftlich beantragen. Diesem Antrag wird 
dann ohne weitere Prüfung stattgegeben. Es wird in allen offenen 
Veranlagungszeiträumen unterstellt, dass die Photovoltaikanlage 
nicht mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Laut Bundes-
finanzministerium liegt bei ihnen grundsätzlich eine steuerlich 
unbeachtliche Liebhaberei vor. Der Antrag wirkt auch für die Fol-
gejahre.
Bislang mussten Verbraucher/innen bei ihrer Steuererklärung die 
Einkünfte aus dem Verkauf des Stroms in Form einer Einnahmen-
Überschuss-Rechnung angeben. Dies fällt nun weg. Das heißt: 
Sowohl für die Zukunft als auch rückwirkend für Steuerjahre, die 
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind, werden Einnahmen, 
die Verbraucher/innen aus dem Verkauf ihres Solarstroms erzielen, 
in der Einkommenssteuer nicht mehr berücksichtigt.

Steuerpflichtige Photovoltaikanlagen-Besitzer haben Wahl-
recht
Ob man seine Einkünfte allerdings von der Einkommensteuer 
befreien möchte, obliegt dem Eigentümer der Photovoltaikanla-
gen. Denn unabhängig von der Vereinfachungsregelung kann eine 
steuerpflichtige Person weiterhin die Anlage mit Gewinnerzie-
lungsabsicht betreiben. Zudem gilt der neue Erlass nur für die 
ertragssteuerliche Behandlung der Photovoltaikanlage, nicht für 
die Behandlung der Umsatzsteuer.
Das Schreiben des Bundesfinanzministeriums kann unter: https://
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_

Aktuelle Informationen aus Ihrer Gemeinde
finden Sie hier im Mitteilungsblatt!
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Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2021-06-02-gewinner-
zielungsabsicht-bei-kleinen-photovoltaikanlagen-und-vergleich-
baren-blockheizkraftwerken.html heruntergeladen werden. 
Informationen rund um das Thema Photovoltaik gibt es auf www.
verbraucherzentrale-energieberatung.de oder kostenfrei unter Tel. 
0800/809802400. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
berät kompetent sowie anbieterneutral, und wird vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Oberrot
Donnerstag, 8. Juli 2021
18.30 Uhr bis 20.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Sil-
berfalken“ des VCP im Gemeindehaus (vierzehn-
täglich, Termine werden in der Gruppe vereinbart)
20.00 Uhr Posaunenchor
Freitag, 9. Juli 2021
17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Wölf-
linge“ des VCP

Samstag, 10. Juli 2021
 15.00 Uhr kirchliche Trauung von Michael und Michelle Rosenau, 

geb. Rost in der Bonifatiuskirche (Pfr. Andreas Balko)
Sonntag, 11. Juli 2021
 9.30 Uhr Gottesdienst unter den Linden
  (Vikar Hendrik Breytenbach)
  auf dem Kirchplatz, bei Regen in der Kirche
  Opfer: Missionsprojekt
  Im Internet: www.kirchenbezirk-gaildorf.de/oberrot/
  Gottesdienst-Telefon: 07977/3029990
 11.00 Uhr Konfirmation von Franziska und Felix Gstrein
Montag, 12. Juli 2021
 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: 
  Pfadfindergruppe „Salamander“ des VCP
Dienstag, 13. Juli 2021
 19.00 Uhr Gaurat des VCP im Gemeindehaus
Mittwoch, 14. Juli 2021
 15.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe I
 16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe II
Donnerstag, 15. Juli 2021
 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Silberfalken“ des 

VCP im Gemeindehaus (vierzehntäglich, Termine 
werden in der Gruppe vereinbart)

 20.00 Uhr Posaunenchor
Freitag, 16. Juli 2021
 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr: Pfadfindergruppe „Wölflinge“ des VCP

Gottesdienste - wenn möglich im Freien
Seit Pfingsten dürfen wir wieder in die Kirche zum Gottesdienst-
feiern. Wir halten uns jedoch an die Empfehlung unserer Landes-
kirche und feiern Gottesdienste, soweit es das Wetter zulässt, im 
Freien „unter den Linden“ auf dem Kirchplatz.

Gottesdienst-Telefon
Besonders für unsere älteren Gemeindeglieder, die über keine 
Internetanbindung verfügen, bieten wir ab sofort ein Gottesdienst-
Telefon an. Unter der Nummer 07977/3029990 können Sie die 
ganze Woche über den aktuellen Gottesdienst bzw. die aktuelle 
Predigt anhören. Es fallen außer den üblichen Telefongebühren 
keine weiteren Kosten an.
Dies ist ein gemeinsames Angebot unserer Kirchengemeinde zu-
sammen mit der Kirchengemeinde Fichtenberg.

Videogottesdienste
Auf YouTube gibt es bis auf Weiteres für jeden Sonntag einen 
neuen Videogottesdienst aus der Bonifatiuskirche bzw. der Kili-
anskirche in Fichtenberg. Alle Videogottesdienste finden Sie über 
die Homepage unserer Kirchengemeinde: www.kgo.info bzw. 
www.kirchenbezirk-gaildorf.de/oberrot/. Die Liste mit allen 
Gottesdiensten finden Sie über www.videogottesdienste.dfo-
tos.de.
Herzliche Grüße! Ihr Pfarrer Andreas Balko

Konfirmationen
Aufgrund der Coronaregeln finden in unserer Kirche nur wenige 
Gottesdienstbesucher Platz. Dies hat auch Auswirkungen auf die 
Konfirmationen. So können pro Konfirmationsgottesdienst in un-
serer kleinen Kirche nur wenige Konfirmanden auf einmal kon-
firmiert werden. Die Konfirmationen finden nach dem Gemeinde-
gottesdienst im Familien- und Freundeskreis statt und sie ziehen 
sich bis Mitte August.
Die letzten beiden Konfirmationen waren die von Lara Fleischer 
am 27. Juni und die von Fabian Stürmer am 4. Juli 2021.

Kath. Kirchengemeinde 
St. Michael Oberrot-Hausen

Kirchliche Veranstaltungen und Gottesdienst-
ordnung der Kath. Kirchengemeinde St. Mi-
chael Oberrot-Hausen vom 11. – 18. Juli 2021
11. Juli, Sonntag – 15. Sonntag im Jahreskreis B
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Hausen
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Gaildorf
14. Juli, Mittwoch
9.00 Uhr Eucharistiefeier in Gaildorf 

 18.30 Uhr Fatima-Rosenkranz in Hausen
 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Hausen
15. Juli, Donnerstag 
 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Fichtenberg
16. Juli, Freitag 
 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Gaildorf
17. Juli, Samstag 
 19.00 Uhr Eucharistiefeier zum Sonntag in Gaildorf 
18. Juli, Sonntag – 16. Sonntag im Jahreskreis B
 8.30 Uhr Eucharistiefeier in Hausen
 10.00 Uhr Feier der Erstkommunion in Mainhardt
 10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 
  in Gaildorf
 18.00 Uhr Dankandacht in Mainhardt

Verpflichtendes Tragen eines
medizinischen Mund-Nasen-Schutzes im Gottesdienst
Alle Personen im Gottesdienst müssen eine „medizinische Maske“ 
tragen. Als solche gelten OP-Masken (Einwegmasken), oder 
Masken des Standards KN95/N95 oder FFP2. Die sogenannten 
„Alltagsmasken“ genügen nicht.

Hinweise zu den Gottesdiensten
 • Die Gottesdienstbesucher müssen vor Beginn eine Registrie-

rung ausfüllen. 
 • Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht teilnehmen! 
  Auch Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 

infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten 
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

 • Desinfektionsspender am Eingang stehen bereit. 
 • Während des Gottesdienstes ist Mund-Nasen-Bedeckung 

Pflicht. 
 • Gemeindegesang (d.h. gemeinsamer Gesang aller Mitfeiern-

den) ist erlaubt.
 • Gesangbücher liegen in der Kirche nicht aus. Zum persönlichen 

Gebet dürfen Sie Ihr eigenes Gotteslob mitbringen. 
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Evangelische Kirchengemeinde Großerlach/Grab
Woche vom 11. bis zum 17. Juli 2021
„So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, 
Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein!“ 
  Jesaja 43,1

Sonntag, 11. Juli 2021 – 6. So. n. Trinitatis 
 10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Grab, 
  Pfarrer Reinhard von Brandenstein
Mittwoch, 14. Juli 2021
 19.30 Uhr öffentliche Kirchengemeinderatssitzung 
Donnerstag, 15. Juli 2021
 17.30 Uhr Treffen des Besuchsdienstkreises 
  in der Kirche Großerlach 

Allgemeine Informationen
Gottesdienste können unter folgenden Bedingungen gehalten 
werden:
 • Jeder Gottesdienstbesucher darf nur an den gekennzeichneten 

Stellen Platz nehmen.
 • Wer in einem Familienverbund lebt, darf natürlich auch direkt 

nebeneinandersitzen. 
 • Beim Betreten der Kirche sind die Besucher verpflichtet eine 

medizinische Maske (d.h. „OP-Maske“) oder Masken mit dem 
Standard FFP2 (KN95, N95, CPA-Masken) zu tragen.

 • Es werden keine Gesangbücher ausgeteilt, eigene Gesangbü-
cher dürfen mitgebracht werden. Wir werden die Liedtexte auf 
eine Leinwand projizieren, sodass jeder und jede die Texte vor 
Augen hat. Es darf wieder gesungen werden, jedoch nur mit 
Maske. 

 • Bis auf Weiteres feiern wir kürzere Gottesdienste.

Ev. Pfarramt, Sulzbacher Str. 34, Grab: 
Pfarrerin Ute von Brandenstein, Tel. 07192/900808
Ev. Gemeindebüro Großerlach/Grab, 
Stuttgarter Str. 21, Großerlach: 
Inge Hermann, Pfarramtssekretärin, 
Tel. 07903/2238 oder 2232 (Homeoffice)

Öffnungszeiten: Dienstag:   9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 
 Donnerstag: 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr 

2. Vorsitzender des Kirchengemeinderats: 
Heinz-Walter Hermann, Tel. 07903/2232 
Kirchenpflege: Claudia Jocher, Im Biegel 12, Neufürstenhütte, Tel. 
07903/7828
Mesnerin Großerlach: Julia Rossijkina, Tel. 0152/28989767
Mesner Grab: Tim von Brandenstein, Tel. 07192/900880

Neuapostolische Kirche
Neuapostolische Kirche Fichtenberg
Hauptstraße 23 

Sonntag, den 11.07.2021
09.30 Uhr Gottesdienst (Teilnahme nach vorheriger 
Anmeldung)
Donnerstag, den 15.07.2021
20.00 Uhr  Gottesdienst (Teilnahme nach vorheriger 
Anmeldung)

Es besteht die Möglichkeit den örtlichen Gottesdienst am Telefon 
mitzufeiern.
Die Einwahlnummer kann unter Tel. 07971/3062 beim Gemeinde-
leiter erfragt werden.

Ferner kann das Angebot der per Livestream übertragenen Video-
gottesdienste genutzt werden. 
Auskunft hierzu und die jeweils aktuellen Links erhalten Sie eben-
falls über den Gemeindeleiter.
Weitere Informationen auch unter: https://www.nak-sued.de/

Vereinsnachrichten

FC Oberrot
Liebe FCO-Mitglieder,
ich informiere Sie heute, dass wir unsere Gene-
ralversammlung 2021 mit Infos aus den Vereins-
jahren 2019 und 2020 auf den Freitag, 06. Au-
gust terminiert haben. Die Versammlung wird im 
Rottal-Treff oder auf der Tribüne stattfinden. Das 

entscheiden wir je nach Wetter- und Corona-Lage.
Hoffen wir, dass es klappt.
Aktuelle Infos zur Lage immer im Gemeindeblatt oder über www.
fc-oberrot.de.
Für Vorstand und Ausschuss wäre es enorm wichtig eine General-
versammlung durchzuführen. Die Lockdownzeit ist zwar sportlich 
überschaubar, aber auch neben dem Sport gibt es bei uns immer 
viel zu berichten.
Unsere geplante Tagesordnung:
 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
 2. Geschäftsbericht des Vorstandes
 3. Kassenbericht
 4. Report der Kassenprüfer
 5. Berichte der Abteilungsleiter - nur aktuelle Infos, 2019 u. 2020 

siehe Sonderheft
 6. Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5
 7. Entlastung des Vorstandes
 8. Wahlen
  •  Wahl des Ausschusses, 2. Vorstand, Schriftführer, Kassier, 

Kassenprüfer mit Bestätigung der Abteilungsleiter bis zur 
nächsten Generalversammlung 2022

  •  Wahl des 1. Vorstandes für den Zeitraum 2021 bis zur GenV 
2023

 9. Verschiedenes
 10. Förderverein informiert
Änderungen zur Tagesordnung bitte schriftlich in den nächsten 14 
Tagen an vorstand@fc-oberrot.de senden.
Hoffen wir, dass wir die Generalversammlung durchführen kön-
nen. Wie gesagt, wir planen ggf. zweigleisig, sodass wir ggf. auf 
die Tribüne ausweichen würden.
Bis dahin - Bleiben Sie GESUND. Roland Bader, Vorstand

VdK-Ortsverband Rottal
Der Ortsverband informiert:
Inklusives VdK-Sportwochenende 
für junge Menschen
Jetzt für Termin 27. - 29. August anmelden 
„Sport – Spaß – Freunde mit und ohne Behin-

derung“ heißt es vom 27. bis 29. August 2021. Da findet eine in-
klusive VdK-Sportfreizeit im Humboldt-Jugendgästehaus in Bad 
Schussenried statt. Das aktive VdK-Wochenende richtet sich ins-
besondere an behinderte und nicht behinderte Menschen zwi-
schen 6 und 27 Jahren. Sie können vor Ort diverse Einzel- und 
Teamsportarten ausprobieren und neue Freunde gewinnen. An-

Halten Sie die Containerstandorte sauber!
Containerstandorte sind keine Müllplätze!



geboten werden unter anderem Fußball, Rollstuhlbasketball, 
Tischtennis, Badminton oder auch Sitzvolleyball, zudem leichtath-
letische Spiele und Schwimmen. Die An- und Abreise erfolgt in 
Eigenregie. Infos, auch zu den Teilnahmegebühren und den Co-
rona-Hygienemaßnahmen, gibt es bei Sven Schipper s.schip-
per@vdk.de. Veranstalter ist der Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg e.V. Die Anmeldung erfolgt bei: Gemeinnützige 
Gesellschaft zur Förderung des inklusiven Sports mbH, Schön-
bornstraße 10, 76698 Ubstadt-Weiher, info@ggfis.de. 

Red Valleys
Seit 2. November 2020 proben die Red Valleys 
online. Aufgrund der stark gefallenen Inziden-
zen starten wir nun wieder mit Präsenzproben. 
Um die Abstandsregeln einhalten zu können, 

finden die Chorproben bis auf Weiteres montags ab 20.00 Uhr im 
Blumenhof in Rosengarten statt.

Schwäbischer Albverein,  
Ortsgruppe Fichtenberg

Vormittagswanderung
Am Sonntag, 11.07.2021 führen wir eine Vormit-
tagswanderung durch. Mit Wanderführerin Anita 
Müller geht es auf eine ca. 2,5-stündige Wande-
rung um den Kieselberg. Treffpunkt um 9.00 Uhr 
am Freibadparkplatz in Gaildorf. Eine Ab-
schlusseinkehr ist vorgesehen. Anmeldung bis 
Freitag, 09.07.2021 bei Alwin Weber, Tel. 0163/ 
1927855. 

Aus den umliegenden Gemeinden

Musikverein Frischauf Grab
Am Sonntag ist es so weit.
Unser erstes Openair-Konzert seit Langem.
Wann:  Sonntag, 11.07.2021 um 17.00 Uhr
Wo:   auf der Wiese bei der Schreinerei Wichmann, gegenüber 

der Schwalbenflughalle.
Bei schlechtem Wetter fällt das Konzert leider aus.
Es gelten die gültigen Corona-Veranstaltungsregeln.
Eine Maskenpflicht besteht weiterhin.
Im Anschluss gibt es einen kleinen Sektempfang.
Der Eintritt ist frei, wir würden uns, wenn Ihnen unser Auftritt ge-
fallen hat, über eine kleine Spende freuen.
Ihr Musikverein Frischauf Grab e.V. 

Ein gültiger Ausweis
gehört ins Reisegepäck!

Ist Ihr Ausweisdokument noch gültig?

Wir suchen für unser Hotel eine

Service-Mitarbeiterin
in Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.

Die Arbeitszeiten sind geregelt.
Kost und Logis sind im Haus möglich.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen
oder rufen Sie uns kurz an.

Familie Kühnle
An der B 14
74535 Mainhardt-Stock
Tel. 0 79 03/9 31-0
www.loewen-stock.de

Bauernhof-Café Kornbergstüble
Kornberg 7 – 74420 Oberrot

Geöffnet ab 14.00 Uhr
am 11.07.2021.

Kuchen und Torten aus eigener Herstellung.

Appartement/Kursuite zu vermieten!

A_Aurach_14_2015 13.04.2015  13:53 Uhr  Seite 4

Neubau, 40 m2, Wohn-/Esszimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer, 
Dusche/WC, Balkon, Stellplatz Tiefgarage, kurzfristig frei. Nur 100 m 
zur Europa-Therme, gegenüber Freizeitpark, sehr schöne Lage, 
Osteopathie/Physiotherapie und Kosmetik im Haus.

Die Vermietung für die Suite-Nr. 321 ist nur über die Appartement-
Vermietung H3, Rezeption im Foyer der Europaresidenz möglich. 
 Telefon 0 79 57/81 01 u. 01 72/6 44 13 96

Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Appartement/Kursuite zu vermieten!
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Kur/Urlaub im schönen BadFüssing

Willkommen beim Team Rottal-Kochertal 
Kirchliche Sozialstation Gaildorf   

Der gemeinnützige Pfl egedienst Ihrer Gemeinde Tel. 07971 – 4216

www.sozialstation-gaildorf.de

Diakonie
Diakoniestation Blaufelden

Hilfe, die ins Haus kommt!

Der ambulante Pfl egedienst
Ihrer Gemeinde

Haben Sie Ihre 
Betriebsferien

schon angekündigt?

➠ BITTE RECHTZEITIG ANZEIGE AUFGEBEN

➠ BITTE RECHTZEITIG ANZEIGE AUFGEBEN


